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20301

Berichtigung der 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung

über die Ausbildung und Prüfung
für die Laufbahn des höheren Forstdienstes

im Lande Nordrhein-Westfalen

Vom 13. August 2024

Artikel 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des höheren Forstdienstes im Lande Nordrhein-
Westfalen vom 23. Juli 2024 (GV. NRW. S. 463) wird wie 
folgt berichtigt: 

1.  In Nummer  5 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ ge-
strichen.

2.  In Nummer 13 Buchstabe a wird die Angabe „Ausbil-
dungsstelle“ durch die Angabe „Ausbildungsstelle,“ 
ersetzt.

Düsseldorf, den 13. August 2024

Die Ministerin für Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Carolin  E l b e r g

– GV. NRW. 2024 S. 532

203011

Verordnung zur Änderung der Ausbildungsord-
nung der Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte

Vom 5. August 2024

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 
des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1430) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem 
Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

Die Ausbildungsordnung der Justizfachwirtinnen und 
Justizfachwirte vom 26. Juni 2019 (GV. NRW. S.  305) 
wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 25 wird wie folgt gefasst:

   „§ 25 (weggefallen)“

 b)  Nach der Angabe zu § 29 wird die Angabe zu § 30 
wie folgt gefasst:

   „§ 30 Schlussentscheidung in anderen Fällen“

 c)  Nach der Angabe zu § 32 wird die Angabe „§ 30 
Niederschrift über die mündliche Prüfung“ ge-
strichen.

 d)  Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst:

   „§ 42 Prüfung“

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Anwärterinnen und Anwärter können nach 
Maßgabe des § 23 Absatz 4 des Beamtenstatusge-
setzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zu-
letzt durch Artikel  5 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr.  389) geändert 
worden ist, entlassen werden, wenn sie auf Grund 
ihrer Leistungen oder ihres Verhaltens nicht ge-
eignet erscheinen oder wenn sie die an sie zu stel-

lenden geistigen oder körperlichen Anforderun-
gen nicht erfüllen. Eine Entlassung soll erfolgen, 
wenn die in den Fachtheorien I und II insgesamt 
erbrachten schriftlichen Leistungen im Noten-
durchschnitt nicht wenigstens mit 4,00 Punkten 
bewertet werden. Wird die sofortige Vollziehung 
der Entlassungsverfügung gemäß §  80 Absatz  2 
Satz  1 Nummer  4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch 
Artikel  11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist, ange-
ordnet, so darf die Ausbildung von der Zustel-
lung der Anordnung an nicht mehr fortgesetzt 
werden. Die Anwärterin oder der Anwärter ist 
hierauf hinzuweisen.“

3.  § 8 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.

4.  In §  9 Absatz  2 Satz  2 wird die Angabe „Ihren“ 
durch die Angabe „ihren“ ersetzt.

5.  In §  10 Absatz  3 wird nach der Angabe „fertigen“ 
die Angabe „und mündliche Leistungen zu erbrin-
gen“ eingefügt. 

6.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Die fachtheoretischen Ausbildungsab-
schnitte, Fachtheorien I bis IV, werden durch 
das Ausbildungszentrum der Justiz Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt.“

  bb)  Die Sätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst:

    „In den Fachtheorien I bis III sollen den An-
wärterinnen und Anwärtern die erforderli-
chen theoretischen Kenntnisse vermittelt 
werden. Daneben werden in den Fachtheo-
rien II bis IV die in der bisherigen Ausbil-
dung erworbenen Kenntnisse ergänzt und 
vertieft.“

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Der Lehrplan umfasst, soweit für die Aufgaben-
bereiche der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt, des Justizdienstes erforderlich, insbe-
sondere

  1.  Zivilprozessrecht,

  2.  Zwangsvollstreckungsrecht,

  3.  Familien- und Betreuungsrecht,

  4.  Kostenrecht,

  5.  Strafrecht,

  6.  Nachlassrecht,

  7.  Insolvenzrecht,

  8.  Grundbuchrecht,

  9.  Handelsrecht und Registerrecht,

  10.  Justizverwaltungssachen, 

  11.  öffentliches Dienstrecht und Arbeitsrecht 
und

  12.  zivilrechtliche Grundlagen, Gerichtsverfas-
sung und Staatsrecht.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  Dem Satz  1 wird folgender Satz vorange-
stellt:

    „Während der Fachtheorien I bis III sind 
mündliche Leistungen zu erbringen.“ 

  bb)  Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:

    „Während der Fachtheorien I bis III sollen 
durchschnittlich jeweils 320 Stunden und 
während der Fachtheorie IV 80 Stunden Un-
terricht erteilt werden.“

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:
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    „Während der Fachtheorien I bis III sind 
schriftliche Arbeiten unter Aufsicht zu ferti-
gen.“ 

  bb)  Satz  4 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

    „Die Arbeiten sind durch die zuständige 
Lehrkraft zu begutachten, mit einer Note 
und Punktzahl nach § 13 Absatz 1 zu bewer-
ten, nach Möglichkeit mit den Anwärterinnen 
und Anwärtern zu besprechen und diesen 
auszuhändigen. Sollte eine Besprechung vor 
Ende des jeweiligen Ausbildungsabschnitts 
zeitlich nicht mehr möglich sein, kann die 
Überlassung eines schriftlichen Lösungsvor-
schlags eine Besprechung ersetzen.“ 

 e)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

   „(5) Die Leiterin oder der Leiter des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen 
kann im Einvernehmen mit dem für Justiz zu-
ständigen Ministerium festlegen, dass die schrift-
lichen Leistungen auch elektronisch erbracht 
werden können.“

7.  Nach § 12 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt:

  „Die gefertigten Aufsichtsarbeiten sowie die münd-
lich erbrachten Leistungen sind mit Noten und 
Punktzahlen aufzunehmen.“

8.  In § 13 Absatz 1 wird die Angabe „Anforderrungen“ 
durch die Angabe „Anforderungen“ ersetzt.

9.  § 14 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  die Prüfung zur oder zum Justizfachangestellten 
erfolgreich abgelegt hat.“

10.  § 16 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

11.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Der Lehrplan umfasst, soweit für die Aufgaben-
bereiche der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt, des Justizdienstes erforderlich, insbe-
sondere

  1.  Zivilprozessrecht,

  2.  Zwangsvollstreckungsrecht,

  3.  Familien- und Betreuungsrecht,

  4.  Kostenrecht,

  5.  Strafrecht,

  6.  Nachlassrecht,

  7.  Insolvenzrecht,

  8.  Grundbuchrecht,

  9.  Handelsrecht und Registerrecht,

  10.  Justizverwaltungssachen und

  11.  öffentliches Dienstrecht und Arbeitsrecht.“

 b)  Dem Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz voran-
gestellt:

   „Während des Fachlehrgangs sind mündliche 
Leistungen zu erbringen.“ 

 c)  Absatz  4 Satz  4 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:

   „Die Arbeiten sind durch die zuständige Lehr-
kraft zu begutachten, mit einer Note und Punkt-
zahl nach § 13 Absatz 1 zu bewerten, nach Mög-
lichkeit mit den Laufbahnbewerberinnen und 
Laufbahnbewerbern zu besprechen und diesen 
auszuhändigen. Sollte eine Besprechung vor 
Ende des jeweiligen Ausbildungsabschnitts zeit-
lich nicht mehr möglich sein, kann die Überlas-
sung eines schriftlichen Lösungsvorschlags eine 
Besprechung ersetzen.“

12.  In § 19 Absatz 1 Satz 3 wird nach der Angabe „Auf-
sichtsarbeiten“ die Angabe „sowie die mündlich er-
brachten Leistungen“ eingefügt.

13.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Ferner trifft sie oder er, sofern nachfolgend 
nichts anderes geregelt ist, alle weiteren Ent-
scheidungen außerhalb der mündlichen Prü-
fung.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts setzt die Termine für die 
schriftliche Prüfung auf Vorschlag der Leiterin 
oder des Leiters des Ausbildungszentrums der 
Justiz Nordrhein-Westfalen fest und lädt zu die-
sen Terminen. Sofern Termine für Aufsichtsar-
beiten außerhalb der regelmäßigen Prüfungster-
mine aus Gründen anberaumt werden müssen, 
die in der Person des Prüfl ings liegen, zum Bei-
spiel Krankheit, werden diese Termine durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Oberlan-
desgerichts im Einvernehmen mit der Leiterin 
oder dem Leiter des Ausbildungszentrums der 
Justiz Nordrhein-Westfalen und dem Prüfungs-
ausschuss festgesetzt.“

14.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Während der schriftlichen Prüfung sind 
sechs Aufsichtsarbeiten zu fertigen, und zwar:

  1.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Fami-
lien- und Betreuungsrecht sowie Nachlass-
recht,

  2.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Straf-
recht,

  3.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Kosten-
recht,

  4.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Zivil-
prozessrecht, Zwangsvollstreckungsrecht und 
Insolvenzrecht,

  5.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Grund-
buchrecht sowie Handelsrecht und Register-
recht und

  6.  eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt Justiz-
verwaltungsrecht und öffentliches Dienst-
recht.

   § 11 Absatz 5 fi ndet entsprechende Anwendung.“

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „Die schriftlichen Prüfungsaufgaben einschließ-
lich der für die Prüferinnen und Prüfer unver-
bindlichen Lösungsvorschläge werden durch das 
Ausbildungszentrum der Justiz Nordrhein-West-
falen erstellt.“

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Prüfl ingen mit Behinderungen können, re-
gelmäßig bis spätestens vier Wochen vor den 
Prüfungsarbeiten, auf Antrag die ihrer Be-
einträchtigung angemessenen Erleichterun-
gen gewährt werden.“ 

  bb)  Nach Satz 4 wird folgender Satz angefügt:

    „Von einem Prüfl ing, der einen Nachteilsaus-
gleich begehrt, kann die Vorlage eines amts-
ärztlichen Zeugnisses auf dessen Kosten ver-
langt werden.“

 d)  Absatz  6 Satz  2 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt:

   „Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs 
des Termins zur Anfertigung der Aufsichtsarbei-
ten kann die Leiterin oder der Leiter des Ausbil-
dungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen 
die zum Ausgleich etwaiger Beeinträchtigungen 
notwendigen Maßnahmen treffen. Sie oder er 
kann insbesondere die Bearbeitungszeit verlän-
gern oder für einzelne oder alle Prüfl inge die er-
neute Anfertigung der Aufsichtsarbeit anordnen 
oder ermöglichen. Die Berufung auf die Störung 
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ist ausgeschlossen, wenn der Prüfl ing sie nicht 
unmittelbar gegenüber der Aufsichtsperson rügt 
und binnen eines Monats seit ihrem Eintritt 
schriftlich gegenüber der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts geltend 
macht.“

15.  § 24 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Dem Prüfl ing wird die Bewertung der Auf-
sichtsarbeiten mitgeteilt, sobald Noten und Punkt-
werte endgültig festgelegt sind, spätestens jedoch 
zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung. Auf An-
trag des Prüfl ings unterbleibt die Mitteilung. Der 
Antrag ist spätestens innerhalb einer Woche nach 
dem Tag, an dem der Prüfl ing die letzte schriftliche 
Arbeit abgeliefert hat, bei der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts zu stellen. Die 
Frist für die Mitteilung der Bewertung der Auf-
sichtsarbeiten wird im Falle einer postalischen 
Übermittlung durch Aufgabe zur Post gewahrt; maß-
gebend ist das Datum des Poststempels.“

16.  § 25 wird aufgehoben.

17.  § 26 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Die Verkündung der Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses fi ndet unter Ausschluss der Zuhörerin-
nen und Zuhörer statt, wenn ein Prüfl ing nicht in de-
ren Anwesenheit einwilligt.“

18.  § 30 wird wie folgt gefasst:

  „§ 30

  Schlussentscheidung in anderen Fällen

  (1) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts für nicht be-
standen zu erklären, wenn

 1.  mehr als die Hälfte der Aufsichtsarbeiten mit 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet wor-
den sind oder

 2.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung drei 
oder mehr der Aufsichtsarbeiten nicht rechtzeitig 
abliefert oder

 3.  ein Prüfl ing ohne genügende Entschuldigung zu 
dem Prüfungsgespräch nicht rechtzeitig erscheint 
oder den Prüfungstermin nicht bis zum Ende 
wahrnimmt. 

  (2) Liefert der Prüfl ing ohne genügende Entschuldi-
gung bis zu zwei Aufsichtsarbeiten nicht rechtzeitig 
ab, so sind sie durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Oberlandesgerichts für „ungenügend“ zu 
erklären. 

  (3) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts für nicht unter-
nommen zu erklären, wenn

 1.  ein Prüfl ing mit Genehmigung der Präsidentin 
oder des Präsidenten des Oberlandesgerichts von 
der Prüfung zurücktritt oder

 2.  die Präsidentin oder der Präsident des Oberlan-
desgerichts nach Anhörung des Prüfl ings das 
Prüfungsverfahren abbricht, weil sich dessen 
sachgemäße Durchführung wegen einer ernsten 
Erkrankung des Prüfl ings oder aus einem ande-
ren wichtigen Grund längere Zeit verzögert hat 
oder verzögern wird; in diesen Fällen entfällt 
auch die Wirkung der Meldung.

  Die Genehmigung nach Satz  1 Nummer  1 darf nur 
aus wichtigem Grund erteilt werden.

  (4) Die Entscheidung der Präsidentin oder des Prä-
sidenten des Oberlandesgerichts in den Fällen der 
Absätze 1 bis 3 ist dem Prüfl ing mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zuzustellen.

  (5) Liefert ein Prüfl ing mindestens eine Aufsichtsar-
beit mit genügender Entschuldigung nicht ab, hat er 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt alle Aufsichtsarbei-
ten neu anzufertigen.

  (6) Bleibt der Prüfl ing der mündlichen Prüfung fern 
und sieht die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts das Ausbleiben als entschuldigt 

an, ist der mündliche Teil der Prüfung in einem 
neuen Termin abzulegen.

  (7) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksich-
tigen, wenn sie bei der Anfertigung von Aufsichtsar-
beiten gegenüber der Leiterin oder dem Leiter des 
Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfa-
len und bei der mündlichen Prüfung gegenüber der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts unverzüglich geltend gemacht werden. Von 
einem Prüfl ing, der sich mit Krankheit entschuldigt, 
kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
auf dessen Kosten verlangt werden.“

19.  § 32 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

20.  In §  35 wird die Angabe „vom 21. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 441)“ gestrichen.

21.  § 36 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Hierzu gehören vor allem Grundzüge

 1.  des Zivilprozessrechts,

 2.  des Zwangsvollstreckungsrechts,

 3.  des Familien- und Betreuungsrechts,

 4.  des Kostenrechts,

 5.  des Strafrechts,

 6.  des Nachlassrechts,

 7.  des Insolvenzrechts,

 8.  des Grundbuchrechts,

 9.  des Handelsrechts und Registerrechts,

 10.  der Justizverwaltungssachen,

 11.  des öffentlichen Dienstrechts und Arbeitsrechts 
sowie

 12.  der Informationstechnik und der Informations-
verarbeitung.“

22. Die Überschrift zu § 42 wird wie folgt gefasst:

  „§ 42

  Prüfung“

23.  In § 45 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Ober-
verwaltungsgericht“ durch die Angabe „Oberverwal-
tungsgerichts“ ersetzt.

24.  § 46 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Menschen mit Behinderungen sind unabhängig von 
der Zuerkennung einer Schwerbehinderung im 
Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel  6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 412) geändert worden ist, bei der 
Erbringung von Leistungen während des Vorberei-
tungsdienstes und der Qualifi zierung sowie für die 
Teilnahme an der Laufbahnprüfung beziehungs-
weise Prüfung gemäß § 42 die ihrer Behinderung an-
gemessenen Erleichterungen zu gewähren.“

25.  § 47 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 
4 ersetzt:

  „(2) Für Justizsekretäranwärterinnen und Justizse-
kretäranwärter sowie für nach Abschnitt  5 oder 6 
zugelassene Beamtinnen und Beamte, deren Ausbil-
dung vor dem 1. September 2024 begonnen hat, und 
die sich in einer ununterbrochenen Ausbildung be-
fi nden, gelten die Regelungen dieser Verordnung in 
der bis einschließlich des Tages vor Inkrafttreten der 
Änderungsverordnung vom 5. August 2024 geltenden 
Fassung fort. Satz 1 gilt nicht, wenn die Ausbildung 
unterbrochen und nach dem 1. September 2024 fort-
gesetzt wird. 

  (3) Auf Wiederholungsprüfungen ist das beim ersten 
Prüfungsversuch geltende Recht anzuwenden; dies 
gilt auf Antrag auch dann, wenn die Prüfung als 
nicht unternommen gilt.

  (4) Unbeschadet des Absatzes 3 richtet sich eine 
weitere Einführungszeit nach §  32 Absatz  2 oder 
§ 43 Absatz 2, die nach dem 1. September 2024 ange-
ordnet wurde, nach den Vorschriften dieser Verord-
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nung in der zum Zeitpunkt der Anordnung gelten-
den Fassung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 5. August 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h 

– GV. NRW. 2024 S. 532

203013

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung für die 

 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 des agrarwirtschaftlichen 

Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen 
(Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Agrar 2.2 – VAP 2.2-AgrD)

Vom 21. August 2024

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zu-
letzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 447) ge-
ändert worden ist, verordnet das Ministerium für Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Ministerium des Innern und dem Ministerium der 
Finanzen: 

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung regelt die Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst sowie die Ausbildung und Prüfung für die 
Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 im agrarwirtschaftlichen Dienst in der Agrar-
verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.

(2) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, 
wer

1.  die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt,

2.  nach den charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen für die Laufbahn geeignet erscheint; dabei 
darf von schwerbehinderten Menschen nur das für 
diese Laufbahn erforderliche Mindestmaß körperli-
cher Eignung verlangt werden,

3.  ein Studium der Landwirtschaft, des Gartenbaus oder 
in einer ähnlich geeigneten Studienrichtung mit dem 
Diplom- oder Mastergrad einer Universität, dem Mas-
tergrad einer anderen gleichstehenden Hochschule 
oder einer Fachhochschule abgeschlossen hat und

4.  eine mindestens einjährige landwirtschaftliche, gar-
tenbauliche oder eine ähnlich geeignete fachprak-
tische oder hauptberufl iche Tätigkeit absolviert oder 
eine Abschlussprüfung nach dem Berufsbildungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 
2020 (BGBl. I S. 920) in der jeweils geltenden Fassung, 
in einem landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen 
Ausbildungsberuf abgelegt hat.

§ 2
Antrag auf Einstellung und Auswahlverfahren

(1) Der Antrag auf Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst ist an das Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (Landesamt) als 
Einstellungsbehörde zu richten.

(2) Dem Antrag sind unter Angabe des ständigen Wohn-
sitzes beizufügen:

1.  tabellarischer Lebenslauf,

2.  Kopie des Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,

3.  Kopien der Zeugnisse über die Hochschulprüfungen 
(Master oder Diplom) oder Nachweise über gleichwer-
tige – auch ausländische – Hochschulabschlüsse,

4.  Kopien der Urkunden über die Verleihung akademi-
scher Grade,

5.  Nachweis der mindestens einjährigen fachpraktischen 
oder hauptberufl ichen Tätigkeit nach §  1 Absatz  2 
Nummer 4 und,

6.  falls vorhanden, Kopie des Zeugnisses über eine Prak-
tikantenprüfung oder eine berufl iche Abschlussprü-
fung.

(3) Der Entscheidung über die Einstellung geht ein Aus-
wahlverfahren voraus. Wer nach den Bewerbungsunter-
lagen die Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt, 
nimmt am Auswahlverfahren nicht teil. Auf der Grund-
lage des Ergebnisses des Auswahlverfahrens entscheidet 
die Einstellungsbehörde über die Zulassung.

Zum Auswahlverfahren kann auch zugelassen werden, 
wer glaubhaft nachweist, dass er die Zulassungsvoraus-
setzungen bis spätestens sechs Wochen vor der Einstel-
lung erfüllen wird.

§ 3

Einstellung, Rechtsstellung

(1) Einstellungstermin ist in der Regel der erste Werktag 
im Oktober eines jeden Jahres.

(2) Vor der endgültigen Entscheidung über die Einstel-
lung sind der Einstellungsbehörde auf Anforderung vor-
zulegen:

1.  ein aktuelles Passbild,

2.  beglaubigte Kopien der Personenstandsurkunden 
(Geburtsurkunde oder Geburtsschein, von Verheirate-
ten auch Heiratsurkunde, bei in eingetragener Part-
nerschaft Lebenden auch die Lebenspartnerschaftsur-
kunde und gegebenenfalls Geburtsurkunden oder Ge-
burtsscheine der Kinder),

3.  ein Nachweis über den Besitz der deutschen Staats-
angehörigkeit im Sinn des Artikels 116 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder eines Drittstaates, 
dem die Bundesrepublik Deutschland und die Euro-
päische Union vertraglich einen entsprechenden An-
spruch auf Anerkennung von Berufsqualifi kationen 
eingeräumt haben,

4.  Originale oder beglaubigte Kopien der in § 2 Absatz 2 
Nummer 3, 4 und 6 genannten Nachweise,

5.  eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
ob gerichtliche Vorstrafen vorliegen oder ein gerichtli-
ches Strafverfahren oder ein Ermittlungsverfahren 
der Staatsanwaltschaft anhängig ist, und

6.  eine Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, 
ob sie oder er in geordneten wirtschaftlichen Verhält-
nissen lebt.

(3) Ferner ist bei der zuständigen Meldebehörde ein An-
trag auf Erteilung des „Führungszeugnisses zur Vorlage 
bei einer Behörde“ zu stellen. Ebenso ist ein amtliches 
Zeugnis der unteren Gesundheitsbehörde über den Ge-
sundheitszustand vorzulegen, das nicht älter als drei 
Monate sein darf.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber werden bei der 
Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf beru-
fen. Sie führen während des Vorbereitungsdienstes die 
Dienstbezeichnung „Agrarreferendarin“ oder „Agrarre-
ferendar“. Die dienstrechtlichen Entscheidungen trifft 
unbeschadet besonderer Vorschriften die Einstellungsbe-
hörde.
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Teil 2
Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung

Kapitel 1
Vorbereitungsdienst

§ 4
Ziel des Vorbereitungsdienstes

(1) Ziel des Vorbereitungsdienstes ist, Nachwuchskräfte 
für die Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 im agrarwirtschaftlichen Dienst aus-
zubilden. Dabei sollen sich die Referendarinnen und Re-
ferendare zu verantwortungsbewussten Persönlichkeiten 
für leitende Tätigkeiten weiterbilden.

(2) Der Vorbereitungsdienst soll das während des Hoch-
schulstudiums erworbene Wissen fachlich vertiefen, die 
Berufskompetenz für die Agrarverwaltung vermitteln 
und für die Laufbahn befähigen. Dabei sind Verantwor-
tungsbereitschaft und Initiative zu fördern. Staatspoliti-
sche, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Belange sind 
zu berücksichtigen.

§ 5
Ausbildungsbehörde, Ausbildungsstellen, 

 Ausbildungsleitung, Ausbilder, Ausbildungsplan
(1) Ausbildungsbehörde ist die Direktorin oder der Di-
rektor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
(Landwirtschaftskammer) als Landesbeauftragte oder 
Landesbeauftragter.
(2) Im Einzelnen obliegt die Ausbildung der Behörde 
oder Einrichtung, bei der die Ausbildung abgeleistet 
wird (Ausbildungsstelle). In Abstimmung mit der Ausbil-
dungsbehörde weist die Einstellungsbehörde die Refe-
rendare den Ausbildungsstellen zur Ausbildung zu.
(3) Die Ausbildungsleitung obliegt einer von der Ausbil-
dungsbehörde bestimmten Geschäftsbereichsleitung. 
Diese überwacht die Ausbildung und betreut die Refe-
rendarinnen und Referendare. Bei diesen Aufgaben wird 
sie von einer stellvertretenden Ausbildungsleitung unter-
stützt.
(4) Ausbilderin oder Ausbilder ist die Leitung der Aus-
bildungsstelle oder eine von ihr beauftragte, verbeamtete 
Person der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt. An-
dere geeignete Ausbilderinnen oder Ausbilder können 
mit Zustimmung der Ausbildungsleitung nach Absatz 3 
Satz 1 im Einzelfall beauftragt werden. 
(5) Die Ausbildungsbehörde stellt für jede Referendarin 
und jeden Referendar nach dem Rahmenausbildungs-
plan (Anlage 1) einen Ausbildungsplan auf, in dem die 
einzelnen Abschnitte, Zeiten und Ausbildungsstellen so-
wie Ausbildungsinhalte im Einzelnen zu bezeichnen 
sind. Der Ausbildungsplan ist mit den Referendarinnen 
und Referendaren zu besprechen. Der Urlaub ist im ge-
genseitigen Benehmen in den Ausbildungsplan einzuar-
beiten. Abweichungen vom Ausbildungsplan sind mit 
Zustimmung der Ausbildungsbehörde zulässig. Eine 
Ausfertigung des Ausbildungsplanes ist den Referen-
darinnen und Referendaren auszuhändigen.

§ 6
Inhalt und Dauer des Vorbereitungsdienstes, Beendigung 

des Beamtenverhältnisses, vorzeitige Entlassung
(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate und um-
fasst die Ausbildung und die Große Agrarwirtschaftliche 
Staatsprüfung.
(2) Eine berufl iche Tätigkeit nach Bestehen der für die 
Einstellung vorgeschriebenen Hochschulabschlussprü-
fung kann mit bis zu sechs Monaten auf den Vorberei-
tungsdienst angerechnet werden, wenn sie geeignet ist, 
die für die Laufbahn erforderlichen Fähigkeiten zu ver-
mitteln. Über die Anrechnung entscheidet die Einstel-
lungsbehörde im Einvernehmen mit der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses.
(3) Zeiten mit Ausnahme eines Erholungsurlaubs, in de-
nen keine Ausbildung stattfi ndet, werden nur insoweit 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet, als sie zusam-
men während der Ausbildung sechs Wochen nicht über-
schreiten. Dies gilt auch für Elternzeit gemäß der Frei-

stellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend. Im Einzelfall entscheidet die Ein-
stellungsbehörde über die Zulassung zur Großen Agrar-
wirtschaftlichen Staatsprüfung.
(4) Die Einstellungsbehörde entscheidet über Art und 
Dauer der Verlängerung des Vorbereitungsdienstes aus 
Anlass von Sonderurlaubs- und Krankheitszeiten sowie 
Elternzeit und bei Nichtzulassung zur Großen Agrar-
wirtschaftlichen Staatsprüfung. Bei Nichtbestehen der 
Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung entscheidet 
sie im Einvernehmen mit dem vorsitzenden Mitglied des 
Prüfungsausschusses.
(5) Der Vorbereitungsdienst und das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf enden, wenn die Große Agrarwirtschaftli-
che Staatsprüfung bestanden oder endgültig nicht be-
standen ist oder die Große Agrarwirtschaftliche Staats-
prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, mit Ablauf 
des Tages, an dem das Ergebnis der Prüfung bekannt ge-
geben wird. 
(6) Die Einstellungsbehörde kann eine Referendarin 
oder einen Referendar aus dem Vorbereitungsdienst ent-
lassen, wenn 
1.  sie oder er die charakterlichen, geistigen oder körper-

lichen Anforderungen nicht erfüllt oder ein anderer 
wichtiger Grund vorliegt oder 

2.  zu erkennen ist, dass sie oder er das Ziel der Ausbil-
dung nicht erreichen wird.

§ 7
Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in folgende 
Ausbildungsabschnitte:
Ausbildungsabschnitt I „Verwalten“ dauert 9 Monate 
einschließlich eines Seminars von 10 Wochen und Ar-
beitsgemeinschaften bei den Kreisstellen der Landwirt-
schaftskammer oder anderen geeigneten Dienststellen.
Ausbildungsabschnitt II „Leiten und Steuern“ dauert 6 
Monate einschließlich eines Seminars von 3 Wochen und 
Arbeitsgemeinschaften bei der Zentrale der Landwirt-
schaftskammer, dem Landesamt oder anderen geeigneten 
Dienststellen.
Ausbildungsabschnitt III „Beraten“ dauert 7 Monate 
einschließlich eines Seminars von 3 Wochen und Arbeits-
gemeinschaften bei Beratungsstellen und Einrichtungen 
der Landwirtschaftskammer oder anderen geeigneten 
Dienststellen.
(2) Innerhalb des Ausbildungsabschnittes II erfolgt eine 
Ausbildung am Landesamt. Diese soll einen Zeitraum 
von 4 Wochen nicht unterschreiten.
(3) Der Ausbildung schließt sich ein zweimonatiger Prü-
fungszeitraum an.

§ 8
Ausbildungsveranstaltungen

Die Ausbildungsbehörde kann die Teilnahme an Lehr-
gängen, Seminaren, Arbeitsgemeinschaften und Unter-
richtungen, die für die Ausbildung förderlich sind, an-
ordnen oder zulassen. Diese Zeiten werden auf den je-
weiligen Ausbildungsabschnitt angerechnet.

§ 9
Gestaltung des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Seminare werden von der Ausbildungsbehörde 
zentral durchgeführt. In diesen sind Kenntnisse über die 
im Rahmenausbildungsplan (Anlage 1) genannten Ge-
biete durch geeignete Lehrveranstaltungen zur Vertie-
fung der wissenschaftlichen und verwaltungsrechtlichen 
Kenntnisse zu vermitteln.
(2) Soweit die Ausbildung nicht an der Landwirtschafts-
kammer oder dem Landesamt durchgeführt wird, müs-
sen die gewählten Einrichtungen vom für die Landwirt-
schaft zuständigen Ministerium anerkannt sein.
(3) In den Ausbildungsabschnitten sind die Referenda-
rinnen und Referendare mit den Aufgaben und der Ar-
beitsweise der Ausbildungsstelle vertraut zu machen und 
über die wesentlichen Fach- und Verwaltungsfragen zu 
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unterrichten. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, die Ausbil-
dung durch Eigenverantwortlichkeit und selbstständige 
Tätigkeit zu fördern. Es soll die Fähigkeit erworben wer-
den, Verwaltungsvorgänge geordnet vorzutragen und 
schriftlich darzustellen. Durch Teilnahme an Verhand-
lungen und durch Vorlage von Entwürfen für Berichte, 
gutachtliche Äußerungen und Verwaltungsmaßnahmen 
ist praxisnah zu schulen. So frühzeitig und so weitge-
hend, wie nach der Befähigung und dem Ausbildungs-
stand möglich, sind Aufgaben zur selbstständigen Erle-
digung zu übertragen.

(4) Während der Ausbildung sind bei der Ausbildungsbe-
hörde Arbeitsgemeinschaften einzurichten. Die Teil-
nahme an den Arbeitsgemeinschaften ist für die Referen-
darinnen und Referendare verpfl ichtend.

Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft hat die Referenda-
rinnen und Referendare mit Verwaltungsaufgaben ver-
traut zu machen. Sie sind anzuleiten, praktische Fälle 
sach- und fachgerecht zu bearbeiten, indem die wesentli-
chen Fragen erkannt, Entscheidungen erarbeitet und Be-
richte entworfen werden. Ihre Kenntnisse sollen vertieft 
und Anregungen für das Selbststudium sowie Gelegen-
heit zum freien Vortrag gegeben werden.

(5) Während des Ausbildungsabschnitts I fertigt jede Re-
ferendarin und jeder Referendar sechs Entwürfe für Ver-
waltungsvorgänge in Form eines Berichts, einer fachli-
chen Stellungnahme oder eines anderen Verwaltungs-
schreibens an.

(6) Während des Ausbildungsabschnitts II sind von den 
Referendarinnen und Referendaren zwei Berichte zu Vor-
gängen der Mitarbeiterführung und zwei Berichte zu 
Haushaltsführung und Controlling zu erstellen, zwei 
Moderationen zu planen und durchzuführen sowie eine 
Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit zu planen und 
durchzuführen. Eine der Pfl ichtaufgaben kann durch 
Mitwirkung an einem Gruppenprojekt im selben Ab-
schnitt ersetzt werden.

(7) Während des Ausbildungsabschnitts III sind als 
Pfl ichtaufgaben eine berufl iche Weiterbildungsmaß-
nahme sowie zwei Beratungsfälle zu planen, durchzu-
führen und zu evaluieren.

(8) Die Pfl ichtarbeiten nach den Absätzen 5, 6 und 7 sind 
von den Ausbilderinnen oder Ausbildern bei der Ge-
samtbeurteilung nach § 10 zu berücksichtigen.

§ 10

Beurteilung

(1) Gegen Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes ist 
von der jeweiligen Ausbildungsstelle auf Vorschlag der 
Ausbilderin oder des Ausbilders eine Beurteilung nach 
dem Muster der Anlage 2 zu erstellen, der Referendarin 
oder dem Referendar zu eröffnen und mit ihr oder ihm 
zu besprechen. Die Beurteilung entfällt, wenn die Aus-
bildungszeit weniger als vier Wochen dauert. Die Beur-
teilung muss mit einer der in §  14 Absatz  1 genannten 
Noten abschließen. Die mit dem Sichtvermerk der Refe-
rendarin beziehungsweise des Referendars und der Aus-
bildungsleitung versehene Beurteilung ist der Ausbil-
dungsbehörde vorzulegen und zu den Ausbildungsakten 
zu nehmen.

(2) Wird in einem Ausbildungsabschnitt die Ausbildung 
an mehreren Ausbildungsstellen abgeleistet, stimmen 
sich die Ausbildenden dieser Ausbildungsstellen ab und 
geben eine gemeinsame Beurteilung ab. Die gemeinsame 
Beurteilung muss ebenfalls mit einer der in § 14 Absatz 1 
genannten Noten abschließen, Kommastellen werden 
nicht gebildet. Die Koordinierung dieser Abstimmung 
nimmt die am Ende des Ausbildungsabschnittes liegende 
Ausbildungsstelle vor, soweit sie nach Absatz 1 zur Ab-
gabe einer Beurteilung verpfl ichtet ist.

(3) Bei Anrechnung von Zeiten anderer Tätigkeiten auf 
bestimmte Ausbildungsabschnitte gemäß §  6 Absatz  2 
erstreckt sich die Beurteilung nach Absatz 1 nur auf die 
abgeleisteten Ausbildungszeiten.

§ 11
Meldung zur Laufbahnprüfung, 

abschließende Beurteilung

Die Ausbildungsbehörde meldet die Referendarinnen 
und Referendare spätestens 4 Monate vor Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes schriftlich dem Vorsitz des 
Prüfungsausschusses zur Laufbahnprüfung an. Sie er-
stellt vor Beendigung des letzten Ausbildungsabschnittes 
eine abschließende Beurteilung unter Berücksichtigung 
der Beurteilungen in den einzelnen Ausbildungsab-
schnitten und legt diese zusammen mit der Ausbildungs-
akte spätestens 2 Monate vor Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes der Einstellungsbehörde vor. Die Beurtei-
lung schließt mit einer Bewertung nach § 14 ab.

Kapitel 2
Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung

§ 12
Zweck der Prüfung

Die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung dient der 
Feststellung, ob der Prüfl ing auf Grund seiner fachlichen 
Kenntnisse die Befähigung für die Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des ag-
rarwirtschaftlichen Dienstes in der Agrarverwaltung im 
Land Nordrhein-Westfalen besitzt.

§ 13
Prüfungsausschuss

(1) Die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung wird 
vor einem beim Landesamt gebildeten Prüfungsaus-
schuss abgelegt. Das für die Landwirtschaft zuständige 
Ministerium beruft die Mitglieder und die stellvertreten-
den Mitglieder für die Dauer von 5 Jahren. Die Wieder-
bestellung ist zulässig. Der Prüfungsausschuss führt die 
Bezeichnung „Prüfungsausschuss für die Große Agrar-
wirtschaftliche Staatsprüfung im Land Nordrhein-West-
falen“. Er führt das kleine Landessiegel.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus

1.  einer beim für die Landwirtschaft zuständigen Minis-
terium beschäftigten Person mit der Befähigung für 
die Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 des agrarwirtschaftlichen Dienstes 
als vorsitzendes Mitglied des Prüfungsausschusses,

2.  zwei verbeamteten Personen der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt oder vergleichbaren Beschäftig-
ten mit der Befähigung zum Richteramt, 

3.  einer von der Ausbildungsbehörde bestimmten Ge-
schäftsbereichsleitung der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen und

4.  zwei in der Agrarverwaltung tätigen Führungsperso-
nen der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt.

(3) Für einzelne Prüfungen kann das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses weitere Mitglieder als 
Fachprüferinnen beziehungsweise Fachprüfer berufen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind bei ih-
ren Prüfungsentscheidungen an Weisungen nicht gebun-
den und zur Verschwiegenheit in allen die Vorbereitung 
und Durchführung der Prüfung betreffenden Angelegen-
heiten verpfl ichtet. Das gilt auch für andere mit der Vor-
bereitung und Durchführung der Prüfung betraute Per-
sonen. Der Prüfungsausschuss beschließt mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. Stimmenthaltung 
ist ausgeschlossen.

(5) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses kann Personen, bei 
denen ein dienstliches Interesse besteht, die Anwesenheit 
gestatten. Bei den Beratungen des Prüfungsausschusses 
dürfen nur dessen Mitglieder anwesend sein.

(6) Das Landesamt führt die laufenden Geschäfte des 
Prüfungssauschusses und ist verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Durchführung der jeweiligen Prüfung. Das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungssauschusses stellt das 
Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen Prüfung fest 
und händigt das Prüfungszeugnis aus.
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§ 14
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die während der Prüfungen nach § 15 zu erbringen-
den Leistungen werden mit folgenden Punkten und No-
ten bewertet:

1.  eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung mit 15 und 14 Punkten, Note „sehr 
gut“,

2.  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
mit 13 bis 11 Punkten, Note „gut“, 

3.  eine im Allgemeinen den Anforderungen entspre-
chende Leistung mit 10 bis 8 Punkten, Note „befriedi-
gend“,

4.  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht, mit 7 bis 
5 Punkten, Note „ausreichend“,

5.  eine den Anforderungen nicht entsprechende Leis-
tung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden können, mit 4 bis 2 
Punkten, Note „mangelhaft“ und

6.  eine den Anforderungen nicht entsprechende Leis-
tung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lücken-
haft sind, dass Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden könnten, mit 1 und 0 Punkten, Note „un-
genügend“.

(2) Soweit aus den Punkten für einzelne Ausbildungs- 
und Prüfungsleistungen Durchschnitts- oder Gesamt-
punktzahlen gebildet werden, entsprechen ihm folgende 
Notenbezeichnungen:

15,0 bis 13,6 = sehr gut,

13,5 bis 10,6 = gut,

10,5 bis 7,6 = befriedigend,

7,5 bis 4,6 = ausreichend,

4,5 bis 1,6 = mangelhaft,

1,5 bis 0 = ungenügend.

Bei diesen Gesamtpunktzahlen wird nur die erste Stelle 
nach dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen.

§ 15
Inhalt der Laufbahnprüfung

Die Laufbahnprüfung besteht aus einer schriftlichen 
Hausarbeit (Hausarbeit), zwei Aufsichtsarbeiten und ei-
ner nachfolgenden mündlichen Prüfung.

§ 16
Hausarbeit

(1) Die Hausarbeit haben die Referendarinnen und Refe-
rendare vor Beendigung des Ausbildungsabschnitts III 
anzufertigen und binnen 4 Wochen nach Erhalt der Auf-
gabe in Maschinenschrift der Leitung ihrer Ausbildungs-
stelle in zweifacher Ausführung abzuliefern. Der Nach-
weis für die fristgerechte Ablieferung der Hausarbeit 
wird bei Übergabe durch Eingangsvermerk oder bei 
Übersendung durch die Post durch das Datum des Post-
stempels der gedruckten Version erbracht. Zusätzlich ist 
die Hausarbeit in digitaler Form elektronisch zu über-
senden. Die digital übersandte Fassung muss der ge-
druckten Version entsprechen. Die elektronische Über-
sendung stellt keinen Nachweis nach Satz 2 dar. Bei Vor-
liegen eines triftigen Grundes kann auf Antrag die Frist 
nach Satz 1 um bis zu 2 Wochen verlängert werden. Der 
Antrag ist unverzüglich über die Leitung der Ausbil-
dungsstelle, die dazu Stellung nimmt, an das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses zur Entscheidung zu 
richten. Reicht die Verlängerung der Dauer von 2 Wochen 
nicht aus, ist ersatzweise eine Hausarbeit zu einem 
neuen Thema anzufertigen.

(2) Die Aufgabe für die Hausarbeit ist aus zwei Vorschlä-
gen von dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses auszuwählen, die von den Referendarinnen und 
Referendaren im Einvernehmen mit der Leitung der 
Ausbildungsstelle des Ausbildungsabschnitts III recht-

zeitig einzureichen sind. Ist ersatzweise eine neue Auf-
gabe zu stellen, wird diese aus zwei entsprechend neu 
vorzuschlagenden Aufgaben ausgewählt. Eine bereits 
einmal gestellte Aufgabe darf dabei nicht erneut vorge-
schlagen werden.

(3) Die Referendarinnen und Referendare haben schrift-
lich zu versichern, dass sie die Hausarbeit selbstständig 
verfasst, keine anderen Quellen und Hilfsmittel als die 
angegebenen benutzt und die Stellen, die anderen Wer-
ken dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen worden 
sind, unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich 
gemacht haben.

§ 17

Beurteilung der Hausarbeit

(1) Die Hausarbeit ist von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses mit einer der in § 14 Absatz 1 festge-
legten Noten und Punktzahlen zu bewerten. Das vorsit-
zende Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt für 
die einzelnen Hausarbeiten die Erst- und Zweitgutach-
ter und den Termin für die Vorlage der Bewertungen.

(2) Weichen die Bewertungen voneinander ab, entschei-
det der Prüfungsausschuss im Rahmen der Vorbeurtei-
lungen. Dabei können Gutachter zur Beratung zugezo-
gen werden.

(3) Vor der Bewertung der Hausarbeit kann die Leitung 
der Ausbildungsstelle des Ausbildungsabschnitts III oder 
ein von dieser benannter Dienstangehöriger der Ausbil-
dungsstelle aufgefordert werden, eine fachliche Stel-
lungnahme ohne Benotung abzugeben, die dem Erst- 
und Zweitgutachter zusammen mit der Hausarbeit zuge-
leitet wird.

(4) Liefert eine Referendarin oder ein Referendar die 
Hausarbeit ohne triftigen Grund nicht fristgerecht ab, so 
wird diese mit null Punkten bewertet. Das vorsitzende 
Mitglied des Prüfungsausschusses entscheidet, ob ein 
triftiger Grund vorliegt.

§ 18

Aufsichtsarbeiten

(1) Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten sind aus den Be-
reichen

1.  Allgemeines Verwaltungsrecht sowie Agrar- und Um-
weltrecht und

2.  Agrarpolitik, Umweltfragen, Verbraucherfragen, Be-
ratung, berufl iche Weiterbildung.

Sie sind an zwei möglichst aufeinander folgenden Tagen 
unter Aufsicht einer oder eines von dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses bestimmten Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes anzufertigen. Für jede Aufsichtsarbeit ste-
hen 5 Stunden zur Verfügung. Es werden je Bereich zwei 
Aufgaben zur Wahl gestellt.

(2) Die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten wählt das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses aus Vor-
schlägen der Ausbildungsbehörde aus. Es bestimmt die 
zugelassenen Hilfsmittel sowie Termin und Ort für die 
Aufsichtsarbeiten. Die Aufgaben sind getrennt in ver-
schlossenen Umschlägen aufzubewahren, die jeweils am 
Anfertigungstag in Gegenwart der Referendarin oder des 
Referendars zu öffnen sind.

(3) Die Aufsicht vermerkt auf jeder Arbeit den Zeit-
punkt der Abgabe und die Kennzahl der Referendarin-
nen und Referendare. Sie fertigt eine Sitzordnung mit 
Angabe der Kennzahlen und eine Niederschrift und ver-
merkt in ihr jede Unregelmäßigkeit und den Zeitpunkt 
der Abgabe. Die abgegebenen Arbeiten, die Sitzordnung 
und die Niederschrift hat die Aufsicht in einem Um-
schlag zu verschließen und diesen dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses oder einer von ihm beauf-
tragten Person zuzustellen. Die Liste der Kennzahlen ist 
bis zum Abschluss der Bewertung der schriftlichen Ar-
beiten bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses oder einer von ihm bestimmten Person des öf-
fentlichen Dienstes unter Verschluss zu halten.
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§ 19

Beurteilung der Aufsichtsarbeiten

Die Aufsichtsarbeiten sind von einem Erstprüfenden und 
von einem Zweitprüfenden in der von dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmten Reihen-
folge und Frist zu beurteilen und mit einer der in §  14 
Absatz 1 festgelegten Noten und Punktzahlen zu bewer-
ten. Bei abweichender Beurteilung entscheidet das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. Schließt es 
sich keiner der Bewertungen an, entscheidet der Prü-
fungsausschuss mit Stimmenmehrheit. Stimmenthaltung 
ist unzulässig. Die getroffene übereinstimmende Bewer-
tung der Erst- und Zweitprüfenden und die Entschei-
dung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschus-
ses und die Bewertung durch Entscheidung des Prü-
fungsausschusses dürfen nicht mehr geändert werden. 
Erst nach Bewertung sämtlicher Arbeiten ist die Anony-
mität (§ 18 Absatz 3) aufzuheben.

§ 20

Mündliche Prüfung

(1) Zur mündlichen Prüfung wird von dem vorsitzenden 
Mitglied des Prüfungsausschusses schriftlich oder elek-
tronisch eingeladen.

(2) Der Ausbildungsschwerpunkt „Verwalten“ wird in 
einem 30 Minuten dauernden Gespräch zum Prüfungsge-
biet „Allgemeines Verwaltungsrecht und Agrar- und Um-
weltrecht“ geprüft. Der Ausbildungsschwerpunkt „Lei-
ten und Steuern“ wird in einem 30 Minuten dauernden 
Gespräch geprüft. Der Ausbildungsschwerpunkt „Bera-
ten“ wird als 10 Minuten dauernder Kurzvortrag über 
eine Beratungsaufgabe mit anschließendem 30 Minuten 
dauerndem Kolloquium geprüft. Es werden 90 Minuten 
Vorbereitungszeit gewährt. Die Prüfungszeit kann ver-
längert werden, wenn es zur Beurteilung der Leistungen 
notwendig ist. Die Verlängerung soll 10 Minuten nicht 
überschreiten.

(3) Das vorsitzende Mitglied leitet die mündliche Prü-
fung. Es hat darauf hinzuwirken, dass zu Prüfenden in 
geeigneter Weise befragt werden, und ist berechtigt, je-
derzeit in die Prüfung einzugreifen.

(4) Die Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten 
sind vom Prüfungsausschuss mit je einer der in § 14 Ab-
satz 1 festgelegten Noten und Punktzahlen zu bewerten.

§ 21

Ergebnis 
der Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Gesamtleistung der 
Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung fest, indem 
die in der Beurteilung der Ausbildung nach § 11 erreich-
ten Punkte dreifach, die in der Hausarbeit erreichten 
Punkte zweifach, die in den Klausuren erreichten Punkte 
einfach und die in den mündlichen Prüfungen erreichten 
Punkte jeweils einfach gewichtet und auf Grund der er-
reichten Durchschnittspunkte eine Note nach §  14 Ab-
satz  1 festgesetzt wird. Bei diesen Gesamtpunktzahlen 
wird nur die erste Stelle nach dem Komma berücksich-
tigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen.

(2) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen 
Staatsprüfung von dem rechnerisch ermittelten Wert für 
die Gesamtnote um bis zu einem Punkt abweichen, wenn 
dies auf Grund des Gesamteindrucks den Leistungsstand 
des zu Prüfenden besser kennzeichnet und die Abwei-
chung auf das Bestehen keinen Einfl uss hat.

(3) Die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung ist 
nicht bestanden, wenn die Hausarbeit und beide Auf-
sichtsarbeiten oder jede der Prüfungen nach §  20 Ab-
satz 2 mit weniger als 5 Punkten oder die Staatsprüfung 
insgesamt nicht mit mindestens „ausreichend“ bewertet 
wurde.

(4) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses 
teilt den Referendarinnen und Referendaren das Ergeb-
nis der Prüfung mit.

§ 22
Beurkundung des Prüfungsherganges, 

Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Über die Prüfungen ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Sie enthält:

1.  die Gegenstände der Prüfungen, Angaben über die 
Leistungen und die erzielten Punkte sowie

2.  die Errechnung des Ergebnisses der Großen Agrar-
wirtschaftlichen Staatsprüfung.

Die Niederschrift fertigt das vorsitzende Mitglied oder 
ein von ihm beauftragtes Mitglied des Prüfungsaus-
schusses. Sie ist von dem vorsitzenden Mitglied und den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
Das Ergebnis der Großen Agrarwirtschaftlichen Staats-
prüfung wird durch das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses schriftlich festgestellt.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten, deren Bewertun-
gen (Punkte) mit Begründung durch die Erst- und 
Zweitgutachter und gegebenenfalls die Entscheidungen 
des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses, 
eine Stellungnahme zur Hausarbeit und die Nieder-
schrift über die Prüfungen sind zu einer Prüfungsakte 
der Referendarin oder des Referendars zu vereinigen.

(3) Die Referendarinnen und Referendare haben das 
Recht, auf Antrag ihre vollständigen Prüfungsakten ein-
zusehen, solange das Prüfungsergebnis angefochten wer-
den kann.

§ 23
Prüfungszeugnis, Bescheinigung

(1) Nach Bestehen der Großen Agrarwirtschaftlichen 
Staatsprüfung wird ein Prüfungszeugnis nach dem Mus-
ter der Anlage 3 ausgehändigt. Wer die Große Agrarwirt-
schaftliche Staatsprüfung nicht bestanden hat, erhält 
hierüber eine Prüfungsbescheinigung. Je eine Ausferti-
gung des Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung ist 
zu den Prüfungsakten und den Personalakten zu neh-
men.

(2) Mit dem Bestehen der Prüfung wird die Befugnis er-
worben, die Bezeichnung ,,Assessorin oder Assessor der 
Agrarwirtschaft“ zu führen.

§ 24
Wiederholung 

der Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung

Wer die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung nicht 
bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Bei der 
Wiederholung ist eine mit mindestens ,,ausreichend“ be-
wertete Hausarbeit anzurechnen. Soweit das Nichtbeste-
hen der Großen Agrarwirtschaftlichen Staatsprüfung auf 
dem Nichtbestehen der mündlichen Prüfung beruht, ist 
lediglich die mündliche Prüfung zu wiederholen. §  21 
Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 25
Rücktritt, Nichterscheinen, Abbruch der Prüfung

(1) Wer ohne Genehmigung des vorsitzenden Mitglieds 
des Prüfungsausschusses ganz oder teilweise von einer 
Prüfung nach den §§ 18 und 20 zurücktritt, zu einer die-
ser Prüfungen nicht erscheint oder diese abbricht, hat 
die jeweilige Prüfung nicht bestanden.

(2) Genehmigt das vorsitzende Mitglied des Prüfungs-
ausschusses den Rücktritt, das Nichterscheinen oder den 
Abbruch einer Prüfung oder eines Prüfungsteils, so gel-
ten diese als nicht angesetzt. Die Genehmigung darf nur 
bei Vorliegen eines triftigen Grundes, insbesondere 
Krankheit, erteilt werden. Die Vorlage eines amtsärzt-
lichen Zeugnisses kann verlangt werden.

§ 26
Täuschung, Verstoß gegen die Ordnung

Bei einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch oder 
einem erheblichen Verstoß gegen die Ordnung entschei-
det der Prüfungsausschuss mit Zustimmung des vorsit-
zenden Mitglieds des Prüfungsausschusses über die Fol-
gen. Nach dem Grad der Verfehlung kann die Wiederho-
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lung dieser Prüfungsleistung zugelassen oder die 
betreffende Prüfungsleistung mit null Punkten bewertet 
werden. Im Fall eines besonders schwerwiegenden Täu-
schungsversuchs oder Verstoßes gegen die Ordnung kann 
die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung für nicht 
oder endgültig nicht bestanden erklärt werden.

§ 27
Prüfungserleichterungen

Die Prüfung ist für schwerbehinderte Menschen im Ver-
fahrensablauf im notwendigen Umfang zu erleichtern. 
Körperbehinderten sind auf Antrag die ihrer körperlichen 
Behinderung angemessenen Erleichterungen zu gewähren. 
Dabei dürfen die fachlichen Anforderungen nicht gerin-
ger bemessen werden. Über den Antrag entscheidet das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses.

Teil 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsvorschrift

Referendarinnen und Referendare, die sich am Tag des 
Inkrafttretens dieser Verordnung in der Ausbildung oder 
Prüfung nach der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt des agrarwirtschaftlichen Dienstes im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 17. Juni 2011 (GV. NRW. 
S.  292), die zuletzt durch Artikel  17 des Gesetzes vom 
1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geändert worden ist, 
befi nden, beenden sie nach den Vorschriften der genann-
ten Verordnung.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für die Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt des agrarwirtschaftlichen 
Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen außer Kraft.

Düsseldorf, den 21. August 2024

Die Ministerin
für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Silke G o r i ß e n
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Anlage 1

(§ 5 Absatz 5)

Rahmenausbildungsplan

Ausbildungsabschnitt I: Verwalten

Dauer:
Lernorte:

9 Monate
a) Seminar (10 Wochen) und Arbeitsgemeinschaften
b) Kreisstellen der Landwirtschaftskammer oder andere geeignete Dienststellen

Standards und
Inhalte:

Die Referendare ordnen das Handeln der Verwaltung rechtlich begründet und
institutionell strukturiert ein.

 Grundlagen des Verwaltungshandelns – Einführung
 Grundlagen des Verwaltungshandelns (Vertiefung), einschließlich der

verfassungsrechtlichen Grundlagen (Gleichheitsgrundsatz, Eigentum,
Berufsfreiheit),

 Verwaltungsaufbau NRW (insbesondere Agrar- und Umweltverwaltung)
Die Referendare führen die verschiedenen Formen der Verwaltungsverfahren auf
der Grundlage der Rechtsvorschriften durch.

 rechtliche Grundlagen der öffentlichen Verwaltung
 das Handeln der Verwaltung (Hoheit, Selbstverwaltung, Fiskalhandeln)
 das Verwaltungsverfahren
 Rechtsschutz gegen Verwaltungshandeln
 Die Haftung der Verwaltung, Staatshaftungsrecht

Die Referendare arbeiten sich ziel- und anwendungsorientiert in neue, relevante
Rechtsgebiete ein, z. B.:

 die Grundsätze zivilrechtlichen Handelns
 Grundlagen des BGB – Vertragsrecht (Kauf-, Werk-, Dienst- und

Arbeitsverträge; Pachtrecht, landwirtschaftliches Kreditwesen;
Grundbuchrecht; Familienrecht, Nachbarschaftsrecht)

Die Referendare entwickeln fachbehördliche Stellungnahmen zu
Hofübergabeverträgen rechtlich begründet.

 BGB-Erbrecht, Zuweisungsverfahren und HöfeO

Die Referendare führen das grundstücks- und landpachtverkehrsrechtliche
Genehmigungsverfahren unter Berücksichtigung der verschiedenen
Landnutzungsinteressen fachlich und rechtlich begründet durch.

 Grundstückverkehrsgesetz
 Landpachtverkehrsgesetz

Die Referendare formulieren fachbehördliche Stellungnahmen zu Raum-, Fach-
und Umweltplanungen sowie zu Umweltprogrammen für den ländlichen Raum.
Sie entwickeln in Zusammenarbeit mit anderen Fachbehörden regionale
Entwicklungskonzepte.

 Raumordnung und Landesplanung
 Fachplanungen
 ländliche Entwicklung und regionale Entwicklungskonzepte
 Plan ersetzende Prozesse und informelle Planungen

Die Referendare formulieren fachbehördliche Stellungnahmen zu
Bauleitplanungen und Bauvorhaben im ländlichen Raum.

 Recht der Bauleitplanung
 Stellungnahmen zu Planungen
 Bauen im Außenbereich
 Besonderheiten des Immissionsschutzrechts
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Die Referendare führen europa- und nationalrechtliche Fördermaßnahmen im
ländlichen Raum einschließlich der Kontrollverfahren durch.

 Förderung in der Landwirtschaft
 agrarpolitische und rechtliche Grundlagen
 Förderprogramme und ihre Verwaltungsabwicklung

Die Referendare beurteilen in fachbehördlichen Stellungnahmen die
Anforderungen des Natur-, Tier- und Umweltschutzes sowie der guten fachlichen
Praxis fachlich und rechtlich begründet.
Umweltschutz in der Landwirtschaft

 Naturschutzrecht
 Tierschutzrecht, Tierschutznutztierhaltungs-VO
 Gewässer- und Bodenschutz
 Pflanzenschutz- und Düngerecht
 Grundlagen des Abfallrechts

Die Referendare führen Aufgaben der zuständigen Stelle und der zuständigen
Behörde nach dem Berufsbildungsgesetz durch.

 Rechtsvorschriften in der Berufsbildung
 Regelungsbefugnis der Landwirtschaftskammer als zuständige Stelle für
 die Berufsbildung in Berufen der Landwirtschaft
 Wahrnehmung der Aufgaben zur Überwachung und Förderung der
 Berufsbildung

Die Referendare beurteilen in fachbehördlichen Stellungnahmen die
Anforderungen des Rechts der Ernährungswirtschaft und des
Verbraucherschutzes rechtlich begründet.

 Verbraucherschutz und Recht der Ernährungswirtschaft

Die Referendare führen Kunden- und Klientengespräche ziel- und
prozessorientiert.

 Gesprächsaufbau,
 Aktives Zuhören,
 Verständnis klären,
 Informieren, Überzeugen und Entscheiden

Pflicht-
Aufgaben:

6 Entwürfe zu Verwaltungsvorgängen

Ausbildungsabschnitt II: Leiten und Steuern

Dauer:
Lernorte:

6 Monate
a) Seminar (3 Wochen) und Arbeitsgemeinschaften
b) Zentrale der Landwirtschaftskammer, Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz oder andere geeignete Dienststellen

Standards und
Inhalte:

Die Referendare bereiten rechtliche Maßnahmen sowie Entscheidungen im
Personalwesen begründet vor und führen Aufgaben der Personalführung
mitarbeiterorientiert durch.

 Personalwirtschaft
 öffentliches Dienstrecht
 Innere Organisation
 Personalentwicklung

Die Referendare führen Mitarbeiter respektvoll und leistungsorientiert.
 Aufgaben und Funktionen eines Vorgesetzten
 Führungsverhalten
 Führungstechniken
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 Führen auf Distanz
 Teambildung
 Konfliktlösung
 Mobbing

Die Referendare führen Mitarbeitergespräche ziel- und prozessorientiert.
 Gesprächsaufbau,
 Aktives Zuhören,
 Verständnis klären,
 Informieren, Überzeugen und Entscheiden

Die Referendare beurteilen Maßnahmen und Entscheidungen unter
Berücksichtigung der Haushaltsführung und des Controllings.

Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der doppischen Haushaltsführung
Haushaltsgrundsätze
Kosten- und Leistungsrechnung
Vergabewesen

Die Referendare entwickeln Projekte unter Anwendung des Projektmanagements.
 Projektidee, Projektplanung, Projektmanagement
 interne Bewertung von Projekten
 Beantragung und Abrechnung von Projekten
 Organisation und Steuerung von Arbeitsprozessen

Die Referendare moderieren Veranstaltungen.
 Moderationszyklus
 Moderationsregeln
 Moderationsarten
 Protokolle führen
 auf Störungen reagieren

Die Referendare führen Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit ihrer Behörden durch.
 Öffentlichkeitsarbeit
 Internetauftritt, Interview, Pressebericht
 Presserecht
 Beiträge in sozialen Medien

Pflicht-
Aufgaben:

2 Berichte zu Vorgängen der Mitarbeiterführung
2 Berichte zur Haushaltsführung und zum Controlling,
2 Moderationen
1 Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit

Alternativ: Ersatz einer Pflichtaufgabe durch Mitwirkung an einem Gruppenprojekt

Ausbildungsabschnitt III: Beraten

Dauer:
Lernorte:

7 Monate
a) Seminar (3 Wochen) und Arbeitsgemeinschaften
b) Beratungsdienststellen und Einrichtungen der Landwirtschaftskammer oder
andere geeignete Dienststellen

Standards und
Inhalte:

Die Referendare beurteilen Organisationsformen landwirtschaftlicher
Unternehmen aus handels- und steuerrechtlicher Sicht.

 Die Organisation des landwirtschaftlichen Unternehmens
 Grundzüge der Unternehmensrechtsformen
 Kooperationen in der Landwirtschaft
 Besonderheiten des Handels- und des Steuerrechts in der Landwirtschaft
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Die Referendare analysieren landwirtschaftliche Unternehmen anhand
betrieblicher Aufzeichnungen betriebswirtschaftlich und entwickeln angemessene
Veränderungsmaßnahmen.

 Buch- und Unternehmensführung

Die Referendare führen Beratungsgespräche klienten- und prozessorientiert.
 Persönlichkeitsbild / Beraterprofil
 Rolle des Beraters u. Beratungsverständnis
 Zielgruppen / meine Kunden
 Beratung / Coaching
 Kommunikationsmodelle
 Kommunikationstechniken
 Fallbeispiele

Die Referendare planen den Beratungsprozess systematisch, führen ihn
situationsbezogen durch und evaluieren ihn kriterienorientiert.

 Gestaltung von Beratungsprozessen
 Beratungsprozess strukturieren und gestalten
 Einzel-, Gruppen-, Massenberatung
 Lösungsansätze entwickeln und vertreten
 Evaluierung
 kollegiale Fallberatung

Die Referendare planen, organisieren die Beratungsarbeit effizient und entwickeln
zukunfts- und zielgruppenorientierte, neue Beratungsprodukte.

 Marketing / Produktstandardisierung,
 Verkaufsprozess optimieren

Die Referendare planen Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung
teilnehmerorientiert, führen sie durch und evaluieren diese.

 Bedarfsanalyse,
 Weiterbildungsziele,
 Methodenauswahl
 Veranstaltungsorganisation,
 Finanzierung, Förderung
 Qualitätssicherung

Pflicht-
aufgaben:

2 Beratungsfälle,
1 Maßnahme der beruflichen Weiterbildung
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Anlage 2 
(zu § 10) 

 
…………………………………………. 

(Ausbildungsbehörde/-stelle) 
 

Beurteilung 
 
 

der/des Agrarreferendarin/-referendars………………………………………………….. 
 

Einstellungsbehörde: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

für die Zeit der Ausbildung vom ………………………… bis ..……………………………. 

bei ……………………………………………………………………………………………… 

 
A. Fachkenntnisse 

(Umfang und Anwendung der Fachkenntnisse) 
……………………………………………………………………………………………… 

 
B. Leistungsfähigkeit 

(Auffassung, Denk- und Urteilsfähigkeit, Lernfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit in Wort 
und Schrift) 
……………………………………………………………………………………………… 

 
C. Dienstliches Verhalten 

(Arbeitsbereitschaft, Arbeitsverhalten, Umgang mit Mitarbeitern und Publikum) 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Gesamturteil: …………………………………………………………………………………. 
(Punkte) (Note) 

 
Besonderheiten: ...……………………………………………………………………………. 
.…….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………….…………………………………………………………………………………………... 

 
……………………………….………….................... ……………………………….………….................... 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der Leiterin 

oder des Leiters der Ausbildungsstelle) 
 
 

……………………………….………………………… ………………………………………………………... 
(Ort) (Datum) (Unterschrift der Ausbildungsleiterin 

oder des Ausbildungsleiters) 
 
 

……………………………………………………………….. 
(Sichtvermerk der Agrarreferendarin/des -referendars) 
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Anlage 3 
(§ 23 Absatz 1) 

 
Prüfungsausschuss 

 
für die Große Agrarwirtschaftliche Staatsprüfung 

im Land Nordrhein-Westfalen 
 

ZEUGNIS 
 

 

D Referendar 
 
geboren am 19 in 
hat am 20 die in der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt des 
agrarwirtschaftlichen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen vom 17. Juni 2011 
(SGV.NRW. 203013) vorgeschriebene 

GROSSE AGRARWIRTSCHAFTLICHE STAATSPRÜFUNG 
 
mit der Note 

bestanden. 

Sie/Er hat somit die Befähigung für das zweite Einstiegsamt der 

Laufbahngruppe 2 im agrarwirtschaftlichen Dienst erworben. 

Sie/Er ist berechtigt die Bezeichnung 

„Assessorin / Assessor der Agrarwirtschaft“ 

zu führen. 

 
 

, den Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 

(Siegel) 
(Name, Amtsbezeichnung) 

– GV. NRW. 2024 S. 535
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301

Verordnung zur Änderung der eAkten-Verordnung 
in Strafvollzugssachen

Vom 7. August 2024

Auf Grund des § 110a Absatz 2 Satz 1 des Strafvollzugs-
gesetzes vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I 
S.  436), das zuletzt durch Artikel  7 des Gesetzes vom 
12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber 2022 (GV. NRW. S. 1072) geändert worden ist, verord-
net das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Verordnung in Strafvollzugssachen vom 
12. März 2024 (GV. NRW. S.  182) erhält die Anlage die 
aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fas-
sung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 7. August 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage zu § 1 Absatz 1

Gericht
Oberlandesgericht Hamm 
Landgericht Aachen
Landgericht Arnsberg
Landgericht Bielefeld
Landgericht Bochum
Landgericht Bonn
Landgericht Dortmund
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Duisburg
Landgericht Kleve
Landgericht Köln
Landgericht Krefeld
Landgericht Mönchengladbach
Landgericht Wuppertal 

– GV. NRW. 2024 S. 547
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33

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Notarverordnung NRW

Vom 5. August 2024
Auf Grund von § 6 Absatz 2 Satz 2, § 7 Absatz 5 Satz 2, 
§ 9 Absatz 1 Satz 2, § 25 Absatz 2 Satz 1 und § 112 der 
Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 389) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Aus-
führung der Bundesnotarordnung vom 18. Mai 1999 (GV. 
NRW. S. 208), die durch Verordnung vom 13. April 2022 
(GV. NRW. S. 543) geändert worden ist, verordnet das Mi-
nisterium der Justiz:

Artikel 1
Die Notarverordnung NRW vom 5. Oktober 2016 (GV. 
NRW. S.  840), die durch Verordnung vom 13. Mai 2022 
(GV. NRW. S. 761) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 6 wird wie folgt gefasst:
 „§ 6
 Beurteilung
  (1) Die Notarassessorin und der Notarassessor sind 

zu beurteilen
 1.  nach Ableistung des dreijährigen Regelanwärter-

dienstes, 
 2.  bei jeder Bewerbung um eine freie Notarstelle und
 3.  auf Anforderung durch die Präsidentin oder den 

Präsidenten des Oberlandesgerichts, in deren oder 
dessen Geschäftsbereich die Notarassessorin oder 
der Notarassessor ausgebildet wird.

  Eine Beurteilung nach Satz  1 Nummer  2 entfällt, 
wenn das Ende des Beurteilungszeitraums der letzten 
Beurteilung nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 zum Zeit-
punkt des Ablaufs der Bewerbungsfrist nicht mehr als 
sechs Monate zurückliegt und eine davon abwei-
chende Beurteilung nicht veranlasst ist.

  (2) Nach Vollendung des ersten Ausbildungshalbjah-
res sowie des ersten Ausbildungsjahres äußert sich die 
Notarin oder der Notar, der oder dem die Notarasses-
sorin oder der Notarassessor zur Ausbildung zugewie-
sen ist, gegenüber der Rheinischen Notarkammer 
dazu, ob die Notarassessorin oder der Notarassessor 
auf der Grundlage des derzeitigen Leistungsstands 
nach Ableistung des dreijährigen Regelanwärterdiens-
tes voraussichtlich für das Amt der Notarin oder des 
Notars geeignet sein wird.

  (3) Beurteilungen werden von der Rheinischen Notar-
kammer erstellt. Notarinnen und Notare, welche die 
Notarassessorin oder den Notarassessor länger als 
drei Monate ausgebildet haben, legen nach der Been-
digung eines Ausbildungsabschnitts oder anlässlich 
einer jeden Beurteilung schriftliche Beurteilungsbei-
träge vor. Nach einer länger als drei Wochen dauern-
den Vertretung legen die vertretenen Notarinnen und 
Notare auf Anforderung der Rheinischen Notarkam-
mer ebenfalls schriftliche Beurteilungsbeiträge vor, 
sofern nicht die ausbildende Notarin oder der ausbil-
dende Notar vertreten wurde.

  (4) Die Beurteilungen und die Beurteilungsbeiträge 
sollen sich über die Persönlichkeit, die im Beurtei-
lungszeitraum wahrgenommenen Aufgaben, die Fä-
higkeiten, die Kenntnisse und die fachlichen Leistun-
gen der Notarassessorin oder des Notarassessors so-
wie über die Eignung für das Notaramt verhalten. Die 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind in 
den Beurteilungen in einem Gesamturteil mit einer 
Note und einer Punktzahl zu bewerten; § 17 Absatz 1 
des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 11. März 2003 (GV. NRW. S.  135, ber. S.  431) in 
der jeweils geltenden Fassung fi ndet insoweit entspre-
chende Anwendung.

  (5) Die Rheinische Notarkammer übermittelt der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Oberlandesge-
richts und der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Landgerichts, in deren oder dessen Geschäftsbereich 

die Notarassessorin oder der Notarassessor ausgebil-
det wird, Abschriften der Beurteilungen und der Be-
urteilungsbeiträge. Vor der Übermittlung sind die Be-
urteilungen und die Beurteilungsbeiträge der Notar-
assessorin oder dem Notarassessor bekanntzugeben.

  (6) Werden in den Beurteilungen, Beurteilungsbeiträ-
gen oder Äußerungen wesentliche Mängel festgestellt, 
hört die Rheinische Notarkammer die Notarassessorin 
oder den Notarassessor an.

  (7) Die Überbeurteilung der Notarassessorin oder des 
Notarassessors erfolgt durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Oberlandesgerichts unter Beteiligung 
der Präsidentin oder des Präsidenten des Landge-
richts, in deren oder dessen Geschäftsbereich die No-
tarassessorin oder der Notarassessor ausgebildet wird.

  (8) Die Einzelheiten, insbesondere zum Inhalt der Be-
urteilungen, der Beurteilungsbeiträge sowie der Äuße-
rungen nach Absatz 2, regelt das für Justiz zuständige 
Ministerium nach Anhörung der Rheinischen Notar-
kammer in einer Verwaltungsvorschrift.“

2.  § 12 wird wie folgt geändert:
 a)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
   „(2) Ausfallzeiten aufgrund der §§  3 und 6 des 

Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl.  I 
S. 1228), das durch Artikel 57 Absatz 8 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geän-
dert worden ist, bleiben bei der Berechnung der 
Dauer des Anwärterdienstes im Sinne des §  5a 
Satz 1 der Bundesnotarordnung in vollem Umfang 
unberücksichtigt. Beschäftigungsverbote nach § 16 
des Mutterschutzgesetzes gelten als Dienstunfä-
higkeit im Sinne von Absatz 1.“

 b)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

 c)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und Num-
mer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2.  Ausfallzeiten, für die die §§ 3 und 6 des Mut-
terschutzgesetzes ein Beschäftigungsverbot 
vorsehen und“. 

3.  § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 a)  In Nummer  1 wird die Angabe „verstößt,“ durch 

die Angabe „verstößt;“ ersetzt.
 b)  Folgender Satz wird angefügt:
   „Ein Sachgrund im Sinne von Satz  1 Nummer  1 

Buchstabe a ist insbesondere dann anzunehmen, 
wenn eine Sozia oder ein Sozius mindestens ein 
Kind unter achtzehn Jahren oder eine oder einen 
nach ärztlichem Gutachten pfl egebedürftige sons-
tige Angehörige oder pfl egebedürftigen sonstigen 
Angehörigen tatsächlich betreut oder pfl egt.“

4.  § 17 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
  „1.  die Notarin oder der Notar bereits zwei solche 

Mitarbeiterinnen oder zwei solche Mitarbeiter 
beschäftigt, wobei Teilzeitbeschäftigte nur an-
teilig zu berücksichtigen sind, ausgehend von 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stun-
den,“

 b)  Folgender Satz wird angefügt:
   „Die Gesamtzahl der bei einer Notarin oder einem 

Notar beschäftigten juristischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darf drei Personen nicht überstei-
gen.“

Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 5. August 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 549
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7111

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Waffenverbotszonenverordnung

Vom 1. August 2024

Auf Grund des § 1 der Waffenverbotszonenübertragungs-
verordnung vom 7. Dezember 2021 (GV. NRW. S.  1338a) 
in Verbindung mit § 1 der Waffenverbotszonensubdelega-
tionsverordnung vom 13. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1410) in Verbindung mit § 42 Absatz 6 Satz 1, 2 und 4 
des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl.  I 
S.  3970, 4592; 2003 I S.  1957), das zuletzt durch Arti-
kel  228 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl.  I 
S.  1328) geändert worden ist, verordnet das Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen:

Artikel 1

In der Waffenverbotszonenverordnung vom 16. Dezember 
2021 (GV. NRW. S.  1414a, ber. S.  1454a), die durch Ver-
ordnung vom 5. Juni 2024 (GV. NRW. S.  321) geändert 
worden ist, erhält die Anlage die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Duisburg, den 1. August 2024

Der Direktor 
des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste

Nordrhein-Westfalen

Thomas  R o o s e n 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 

Düsseldorf (Altstadt) 

Zeitliche Begrenzung:  freitags ab 18:00 Uhr bis samstags 08:00 Uhr, samstags ab 18:00 
Uhr bis sonntags 08:00 Uhr sowie entsprechend vor/an Wochen-
feiertagen, Karnevalstage des 11.11. und Weiberfastnacht bis ein-
schließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Nördliche Begrenzung: einschließlich Ratinger Straße, Altstadt, Emilie-Schneider-Platz 
und Verlängerung bis zum Rheinufer 

Westliche Begrenzung:  einschließlich östliches Rheinufer 

Östliche Begrenzung:  einschließlich Heinrich-Heine-Allee, Kasernenstraße; ab der 
Schulstraße nur noch einschließlich Rathausufer, Mannesman-
nufer, Johannes-Rau-Platz  

Südliche Begrenzung:  einschließlich Benrather Straße, Maxplatz /Schulstraße, Johan-
nes-Rau-Platz, Apolloplatz bis südliches Ende der Unterführung 
unter der Rheinkniebrücke 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 

Köln (Ringe) 

Zeitliche Begrenzung: freitags ab 20:00 Uhr bis samstags 06:00 Uhr, samstags ab 20:00 
Uhr bis sonntags 06:00 Uhr sowie entsprechend vor/an Wochen-
feiertagen, Karnevalstage des 11.11. und Weiberfastnacht bis ein-
schließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Räumliche Begrenzung: Der räumliche Bereich umfasst den Straßenzug Hohenzollern-
ring/Kaiser-Wilhelm-Ring einschließlich direkt anrainender 
Straßen. Dieser erstreckt sich nördlich bis an die Fortsetzung der 
B9 Hansaring, wird östlich durch den Friesenwall einschließlich 
Friesenstraße bis zur Einmündung Steinfelder Gasse und im 
weiteren Verlauf durch die Mittelstraße einschließlich und die 
Benesisstraße und den Straßenzug Am Rinkenpfuhl ausschließ-
lich begrenzt und schließt dabei den Teilbereich Hahnenstraße 
mit ein. Südliche Begrenzung bildet die Schaafenstraße ein-
schließlich und westlich die Brabanter Straße einschließlich, 
wobei der Teilabschnitt Antwerpener Straße bis zur Hausnum-
mer 15 in Richtung Bismarckstraße einbezogen ist. 

Straßenabschnitte: Aachener Str. 2 - 10, Albertusstr. 52 - 55, Antwerpener Str. 1 - 
15, Balduinstr. 11 - 20, Bismarckstr. 1 - 20, Brabanter Str. 1 - 
55, Christophstr. 13 - 43, Ehrenstr. 71 - 102, Flandrische Str. 1 - 
18, Friesenplatz 1 - 25, Friesenstr. 2 - 87, Friesenwall 1 - 130, 
Genter Str. 1 - 4, Gereonshof 30 - 49, Habsburgerring 1 - 22, 
Hahnenstr. 12 - 57, Hansaring 4 - 4, Hildeboldplatz 1 - 25, Ho-
henstaufenring 63 - 78. Hohenzollernring 1 - 103, Im Klapper-
hof 39 - 52, Kaiser-Wilhelm-Ring 2 - 50. Kamekestr. 1 - 14, 
Kettengasse 7 - 24, Limburger Str. 1 - 39, Lütticher Str. 1 - 11, 
Maastrichter Str. 2 - 18, Mauritiuswall 86 - 86, Mittelstr. 23 - 
54, Palmstr. 31 - 47, Pfeilstr. 2 - 14, Pilgrimstr. 2 - 8, Richard-
Wagner-Str. 1 - 1, Rudolfplatz 1 - 14, Schaafenstr. 2 - 67, Stein-
felder Gasse 1 - 1, Venloer Str. 1 - 19, Von-Werth-Str. 1 - 2, 
Werderstr. 2 – 2 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 

Köln (Zülpicher Straße) 

Zeitliche Begrenzung: freitags ab 20:00 Uhr bis samstags 06:00 Uhr, samstags ab 20:00 
Uhr bis sonntags 06:00 Uhr sowie entsprechend vor/an Wochen-
feiertagen, Karnevalstage des 11.11. und Weiberfastnacht bis 
einschließlich Aschermittwoch jeden Jahres  

Räumliche Begrenzung: Der als Waffenverbotszone in Betracht kommende räumliche 
Bereich innerhalb des im PP Köln definierten Raums polizeili-
cher Schwerpunktsetzung (RapS) Zülpicher Straße in der Kölner 
Innenstadt umfasst den Straßenzug der Zülpicher Straße nord-
östlich beginnend einschließlich des Zülpicher Platzes und endet 
an der Einmündung Zülpicher Straße / Zülpicher Wall  

Straßenabschnitte: Friedrichstr. 60 - 60, Hochstadenstr. 32 - 32, Hohenstaufenring 
21 - 30, Zülpicher Platz 1 - 18, Zülpicher Str. 1 - 60, Zülpicher 
Wall 1 - 16 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 

Köln-Mülheim (Wiener Platz) 

Zeitliche Begrenzung: 1. Januar bis 31. Dezember, 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr 

Räumliche Begrenzung: Der als Waffenverbotszone in Betracht kommende räumliche Be-
reich innerhalb des im PP Köln als Brennpunkt definierten Raums 
umfasst die Platzfläche des Wiener Platzes und der angrenzenden 
Anrainerstraßen, begrenzt im nördlichen Bereich durch die Ber-
gisch Gladbacher Straße, im westlichen Bereich durch die Regen-
tenstraße, im östlichen Bereich die Eulenbergstraße und Frank-
furter Straße und im südlichen Bereich die Jan-Wellem-
Straße/Wiener Platz. 

Straßenabschnitte: Regentenstraße 1-9, Adamsstraße 1-15, Adamsstraße 2-20, Buch-
heimer Straße 35-61, Buchheimer Straße 56-64 inkl. Platzfläche, 
Clevischer Ring zwischen Bergisch Gladbacher Straße und Mül-
heimer Brücke, Bergischer Ring zwischen Bachstraße und Mül-
heimer Brücke, Wiener Platz, Frankfurter Straße 12-22, Frankfur-
ter Straße 1-19, Eulen-bergstraße 1-11, Eulenbergstraße 2-14, Ge-
novevastraße 2-40, Genovevastraße 1-9, Bergisch Gladbacher 
Straße zwischen Genovevastraße und Clevischer Ring 
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Anlage (zu § 1 Absatz 1) 

Hamm (Südstraße) 

Zeitliche Begrenzung: freitags ab 18:00 Uhr bis samstags 06:00 Uhr, samstags ab 18:00 
Uhr bis sonntags 06:00 Uhr sowie entsprechend vor/an Wochen-
feiertagen 

Nördliche Begrenzung: Martin-Luther-Straße 1-14 

Westliche Begrenzung: Sternstraße 2-10 

Östliche Begrenzung: Südstraße 1-25 bis Einmündung Ostring 

Südliche Begrenzung: Nassauer Straße 1-17 

 

 

 
 

 

– GV. NRW. 2024 S. 550
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822

9. Nachtrag zur Satzung 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland

Vom 14. Juni 2024

Artikel 1
Änderung der Satzung der Deutschen Rentenversiche-

rung Rheinland

§  30 der Satzung der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland vom 15. Dezember 1977 (GV. NRW. S. 186), die 
zuletzt durch den Achten Nachtrag vom 15. Dezember 
2022 (GV. NRW. 2023  S.  219) geändert worden ist, wird 
durch Beschluss der Vertreterversammlung vom 14. Juni 
2024 wie folgt gefasst:

„§ 30

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist 
Dienstherr der Beamten des Versicherungsträgers.

(2) Oberste Dienstbehörde dieser Beamten ist der Vor-
stand der Deutschen Renten versicherung Rheinland. Un-
mittelbarer Dienstvorgesetzter ist die Geschäftsfüh-
rung.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2024 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juni 2024

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Manfred Niemann

GENEHMIGUNG

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland am 14. Juni 
2024 beschlossene 9. Nachtrag zur Satzung der Deut-
schen Rentenversicherung Rheinland wird hiermit ge-
mäß §  41 Abs.  4 Satz  3 Viertes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IV) genehmigt.

Düsseldorf, 15. August 2024

III B 2 – 92.16.02.02

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr.  K a s s e n

– GV. NRW. 2024 S. 557
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Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift licher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
 vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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